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Abhandlungen

dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management Heft 1/2008, S. 183-200

Andreas Lienhard

New Public Management im Staats- und
Verwaltungsrecht1

Grundlagen und Entwicklungstendenzen in der Schweiz

Zusammenfassung
Mitte der 1990er Jahre hat das New Public Mana-
gement (NPM) die Schweiz erfasst. Mittlerweile ist
die wirkungs- und effizienzorientierte Verwaltungs-
führung zum festen Bestandteil der Verwaltungsre-
formen in Bund, Kantonen und Gemeinden gewor-
den. Die Kantone nehmen dabei eine Vorreiterrolle
ein. Auf Gemeindeebene ist der Einführungsgrad
stark grössenabhängig. Auf Bundesebene ist das
Umsetzungspotenzial noch nicht ausgeschöpft.

Der nachfolgende Beitrag beleuchtet diese Re-
formen aus staats- und verwaltungsrechtlicher Sicht.
Er zeigt in geraffter Form auf, inwiefern sich aus
den staatstragenden Grundwerten Möglichkeiten und
Grenzen einer Umsetzung von NPM ergeben und
welche Anforderungen an die Organisation und
Steuerung von Parlament, Regierung und Verwal-
tung zu berücksichtigen sind.

Schlagworte: New Public Management, Staats- und
Verwaltungsrecht, Verwaltungsreform, Staatsleitungs-
reform, Gewährleistungsstaat

Abstract
New Public Management in Constitutional and Ad-
ministrative Law – Fundamentals and Development
Trends in Switzerland
In the mid-1990s, New Public Management (NPM)
spread throughout Switzerland.  In the meantime,
this goal- and efficiency-oriented administrative ma-
nagement style has become a fixed component of
administrative reforms on the national, cantonal, and
municipal levels. The cantons have assumed a lead-
ing role in this.  On the municipal level, the degree
of implementation is highly dependent upon size. 
On the national level, the potential for implementa-
tion has not yet been exhausted.

The following paper highlights these reforms
from the perspective of constitutional and adminis-
trative law.  In brief, it shows the extent to which
opportunities and limitations for implementing NPM
are derived from the basic values undergirding the
state and which demands on the organization and
steering of parliament, government, and administra-
tion must be considered.

Key words: New Public Management, constitutional
and administrative law, administrative reform, gov-
ernmental management reform, warranty state

1. Einleitung

Auf sämtlichen föderalistischen Ebenen der Schweiz (Bund, Kantone und Gemeinden)
werden seit Mitte der neunziger Jahre teilweise umfangreiche Pilotversuche mit neuen
Verwaltungsführungsformen (New Public Management) durchgeführt. Verschiedene Ge-
meinwesen sind nun dazu übergegangen, das Modell der wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung in einer adaptierten Form breiter einzuführen. Die bisherigen Erfahrungen
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ergeben dabei ein differenziertes Bild: Einerseits hat sich gezeigt, dass einzelne Elemente
dieses Reformmodells auch im schweizerischen Staatswesen ohne besondere Schwierig-
keiten umgesetzt werden können. Anderseits scheint deutlich geworden zu sein, dass be-
stimmte Elemente mit dem geltenden Staats- und Verwaltungsrecht nur schwer zu verein-
baren sind und mithin das Modell des New Public Management (NPM) nicht integral im-
plementiert werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, dieses Reformmodell
einer sorgfältigen Überprüfung auf die Verträglichkeit mit den Eigenheiten und Beson-
derheiten des schweizerischen Staatswesens zu unterziehen.

2. NPM als neues Modell nicht nur der Verwaltungsführung

Das New Public Management basiert auf verschiedenen theoretischen Grundlagen (insb.
Public Choice Theorie, Managerialismus und Principal Agent Theorie) und weist ökono-
mische, politische und rechtliche Wurzeln auf, die vom schweizerischen System teilweise
erheblich abweichen (insb. Neuseeland und Australien). Begriffsverständnis und Ausge-
staltung dieses Reformmodells sind von Staat zu Staat verschieden. Unterschieden wer-
den können grundsätzlich drei Ebenen der Verwaltungsmodernisierung: Binnenmoderni-
sierung, Auslagerungen und Aufgabenverzicht. Die Reformtiefe hängt massgeblich vom
jeweiligen Staatsverständnis ab. Dieses verlagert sich tendenziell vom Leistungs- zum
Gewährleistungsstaat.

In der Schweiz hat sich das New Public Management vom ausländischen Reformmo-
dell zum wohl unaufhaltsamen Reformprozess entwickelt. Dieser hat sowohl die Bundes-
ebene als auch die Kantone und Gemeinden erfasst. Den Kantonen kommt dabei eine
Pionierrolle zu. Auf Bundesebene ist der Umsetzungsgrad bisher bescheiden geblieben.
Vor allem in kleineren Gemeinden stehen alternative Reformen wie Kooperation und Fu-
sionen im Vordergrund. Zwischen den verschiedenen föderalistischen Ebenen sind er-
hebliche Unterschiede in Bezug auf den Entwicklungsstand sowie den Implementie-
rungsprozess zu verzeichnen. Es kann demnach weder von einem einheitlichen Modell
noch von einer einheitlichen Konzeption gesprochen werden.2

Die bisherigen Erfahrungen mit NPM-Projekten in der Schweiz ergeben ein ambiva-
lentes Bild: Einerseits wurde erkannt, dass zahlreiche Reformelemente wesentliche Optimie-
rungen in der Verwaltungsführung bewirken können. Dies zeigt sich insbesondere in Bezug
auf die erzielte Transparenzsteigerung aufgrund der Produktebildung mit Zielsetzungen und
damit verknüpften Ressourcenvorgaben. Weiter sind mehr als nur Ansätze von gesteigerter
Bürger- bzw. Kundenfreundlichkeit zu verzeichnen und die Motivation des Personals
konnte insgesamt verbessert werden, weswegen insofern von einem Kulturwandel gespro-
chen werden kann. Teilweise wurden Effizienzsteigerungen sowie auch gewisse Qualitäts-
verbesserungen nachgewiesen. Anderseits musste zur Kenntnis genommen werden, dass die
an das New Public Management gestellten Erwartungen bisher nicht durchwegs erfüllt wer-
den konnten. Dies betrifft insbesondere die Wirkungsmessung als Voraussetzung für die
Wirkungssteuerung – und damit die mittel- und längerfristige Steuerung generell. Zudem
musste festgestellt werden, dass verschiedene Neuerungen einen erheblichen Mehraufwand
nach sich ziehen, was das Kosten-Nutzen-Verhältnis ungünstig beeinflussen kann. Ferner
sind gewisse neue Bürokratisierungstendenzen aufgetreten, die teilweise im Zusammenhang
mit einer undifferenzierten Umsetzung dieses neuen Steuerungsmodells stehen. Zudem ha-
ben sich in verschiedenen Bereichen Unsicherheiten gezeigt.3
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Deutlich geworden ist damit einerseits, dass es sich beim New Public Management
bloss vordergründig um ein Verwaltungsreformmodell handelt. Vielmehr erfasst diese
Reform das gesamte „politisch-administrative System“ und betrifft damit massgeblich
auch das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament. Insofern ist eher von einer
Staatsleitungsreform auszugehen. Anderseits kann auch festgehalten werden, dass sich
das New Public Management in der Schweiz bisher im Wesentlichen auf die Binnenmo-
dernisierung konzentriert, wogegen Auslagerungen und die Aufgabendiskussion nicht im
Vordergrund stehen. Das so verstandene Modell der wirkungsorientierten Verwaltungs-
führung betrifft damit hauptsächlich die Zentralverwaltung, wenn auch nach dem Staats-
verständnis des Gewährleistungsstaates weiter gehende Dezentralisierungen sowie ein
verstärkter Einbezug von Privaten in die Aufgabenerfüllung durchaus in Betracht gezo-
gen werden. Vor diesem Hintergrund wird Public Management zunehmend in einem um-
fassenderen Sinn verstanden und von Public Governance gesprochen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht stellt die schweizerische Ausgestaltung des New
Public Management eine Reihe von Systemanforderungen an Staat und Recht. Die neuere
NPM-Doktrin anerkennt dabei aber auch, dass sich das verstärkte Wirksamkeits- und Ef-
fizienzdenken in die rechtsstaatlichen und demokratischen Rahmenbedingungen einfügen
muss. Die Rechtswissenschaft hat sich im Vergleich zu anderen Wissenschaftszweigen
erst relativ spät mit dem New Public Management auseinanderzusetzen begonnen, was
sich im Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Reform entspre-
chend niederschlägt.

3. Staats- und verwaltungsrechtliche Bedeutung von NPM

3.1 Dimension der Reform

Das Modell des New Public Management ist in der rechtswissenschaftlichen Diskussion
auf teilweise fundamentale Kritik gestossen. Diese hat dazu geführt, dass am ursprüngli-
chen Modell bereits wesentliche Modifikationen vorgenommen worden sind. Eine syste-
matische Analyse der Vereinbarkeit des New Public Management mit den beständigen
und umfassend geltenden Grundwerten des schweizerischen Staatswesens (allgemeine
Verfassungsprinzipien und Organisationsmaximen, Grundrechte und andere verfassungs-
mässige Rechte sowie Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns) führt dennoch zu einer fa-
cettenreichen Beurteilung.

Die Gegenüberstellung der Wesenselemente des New Public Management mit diesen
Grundwerten hat zunächst den aus den bisherigen Erfahrungen gewonnenen Eindruck be-
stätigt, dass dieses Reformmodell über die Verwaltung hinaus auch die Staatsleitung mit
einschliesst und sich zudem massgeblich auf das Staatsgefüge sowie auf das Verhältnis
zwischen Staat und Dritten auswirkt, auch wenn sich der Reformprozess in der Schweiz
gegenwärtig auf die Zentralverwaltung konzentriert und Ausgliederungen bzw. Auslage-
rungen sowie die Aufgabendiskussion nicht im Vordergrund stehen.
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3.2 Bedeutende Grenzen von NPM …

Es hat sich gezeigt, dass sich aus den Grundwerten des Staatswesens bedeutende Grenzen
für eine Umsetzung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung in der Schweiz erge-
ben. So stehen das verstärkte Konkurrenzdenken mit der Demokratie und der Konkordanz
in einem grundlegenden Spannungsverhältnis. Bedeutende Schranken für das New Public
Management ergeben sich zudem aus dem Gesetzmässigkeitsprinzip: Danach sind Final-
programmierungen mittels Steuerung ausserhalb von Rechtssätzen durch alternative Re-
gulierungsformen,4 finale Gesetzgebung und Kompetenzdelegationen (insb. bei hoher
Eingriffsintensität), privatrechtliche Handlungsformen und Kostenüberwälzungen5 nur
beschränkt zulässig. In wichtigen Angelegenheiten ist zudem eine hinreichende demo-
kratische Legitimierung notwendig, auch wenn es sich dabei vordergründig um operative
Einzelheiten zu handeln scheint. Privatwirtschaftliches und gewinnorientiertes Verwal-
tungshandeln als Folge der Kosten-, Effizienz- und Wettbewerbsorientierung ist stets
auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftsfreiheit kritisch zu beurteilen (insb. Rechts-
grundlage, Wettbewerbsneutralität). Von zentraler Bedeutung ist im Weiteren der Grund-
satz der Gewaltenteilung: Auch wenn dieser zwar nicht ein bestimmtes Gewaltenteilungs-
modell vorgibt, ist doch nach einer insgesamt ausgewogenen Machtverteilung zu streben.
Einseitige Machtverschiebungen zugunsten von Regierung und Verwaltung wären damit
nicht zu vereinbaren (z.B. im Zusammenhang mit der Konkretisierung der Budgetho-
heit6). Ferner müssen aufgrund des Gewaltenteilungsgrundsatzes die Verantwortlichkei-
ten zurechenbar, überprüfbar und durchsetzbar bleiben. Ausgeprägte Dezentralisierungen
können dies erschweren und bedingen deshalb jedenfalls besondere Massnahmen der
Aufsicht bzw. Oberaufsicht. Aufgrund des Gewaltenteilungsgebots unzulässig sind aber
auch bestimmte gewaltenübergreifende Steuerungsmechanismen (insb. Eingreifen in lau-
fende Entscheidprozesse). Im Justizbereich gilt dies wegen der Unabhängigkeitsanforde-
rungen noch in verstärktem Mass. Die Verfahrensgarantien erfordern zudem, dass trotz
Kosten- und Effizienzorientierung und auch bei Finalprogrammierung, bei konsensualen
Handlungsformen sowie bei einer Umsetzung der wirkungsorientierten Verwaltungsfüh-
rung in der Justiz der Rechtsschutz hinreichend gewährleistet ist. Eine hohe Bedeutung
kommt dem Rechtsgleichheitsgebot zu: Leistungs-, Effizienz-, Kunden- und Wettbe-
werbsorientierung finden dort ihre rechtsstaatlichen Schranken; dies betrifft insbesondere
den rechtsgleichen Zugang zu staatlichen Leistungen, den Einbezug Dritter in die Aufga-
benerfüllung, Kostenüberwälzungen sowie das Gehaltswesen. In der Ausprägung als (ko-
difikationsbedürftiger) Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns wird das Rechtsgleich-
heitsgebot auch im verwaltungsinternen Verhältnis sachlich nicht begründbare Unter-
scheidungen verbieten (z.B. Ungleichbehandlung von Verwaltungseinheiten bei der Aus-
richtung von Boni).

Den politischen Rechten als zentrale Merkmale des Demokratieprinzips sowie den
Organisationsmaximen der Konkordanz, der Kollegialität und der Miliz7 ist eine gewisse
Trägheit eigen, die dem Streben nach Leistungsfähigkeit (Professionalisierung), Wirk-
samkeit und Effizienz entsprechend Grenzen setzt. Direktdemokratische Mitwirkungsan-
sprüche stehen sowohl zu finaler Rechtsetzung als auch zu informellen Mitwirkungsfor-
men (Kundenbefragungen) in einem Spannungsverhältnis. Auf der anderen Seite können
sie erfordern, dass über die Rechtsetzung hinaus auch wichtige Planungen und Einzelakte
eine besondere Mitsprache erfordern. Grenzen für eine Umsetzung des New Public Ma-
nagement ergeben sich ferner insbesondere aus dem Vertrauensschutz (insb. bezüglich
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Rechtsänderungen), aus dem Schutz der Privatsphäre,8 aus der Wissenschaftsfreiheit,9
aus dem Grundsatz des öffentlichen Interesses,10 aus dem Verhältnismässigkeitsgrund-
satz11 sowie aus dem Grundsatz von Treu und Glauben.12 Sämtliche Grundwerte setzen
schliesslich in ihrer machtbegrenzenden Funktion der Wirkungsorientierung Schranken
und machen in ihrer Gesamtheit deutlich, dass der Staat nicht mit einem privatwirtschaft-
lichen Konzern verglichen werden kann.

Deutlich geworden ist ferner, dass vor dem Hintergrund des New Public Management
einige Grundwerte einer gewissen Verschärfung bedürfen, so insbesondere bezüglich des
Legalitätsprinzips,13 des Rechtsgleichheitsgebots,14 des Gewaltenteilungsgrundsatzes15

sowie bezüglich der Grundrechtsträgerschaft.16 Zudem sollte das Rechtsgleichheitsgebot
ausdrücklich auch als Grundsatz rechtsstaatlichen Handelns anerkannt werden.17

3.3 … aber auch weit reichende Vereinbarkeit von NPM

Der Vergleich des New Public Management mit den Grundwerten der schweizerischen
Staatsordnung erhellt aber auch, dass dieses neue Steuerungsmodell in weiten Teilen mit
dem geltenden Verfassungsrecht vereinbar ist und sich dementsprechend in der Schweiz
grundsätzlich umsetzen lässt: Die Leistungsfähigkeit, die Wirksamkeit und die Effizienz
sind Elemente des Leistungs- und Wirtschaftsstaatsprinzips und nicht nur inhärenter Be-
standteil jeder Aufgabenumschreibung sowie des Grundsatzes des öffentlichen Interesses
und des Verhältnismässigkeitsprinzips, sondern finden sich zunehmend auch ausdrück-
lich in Verfassungsbestimmungen des Organisationsrechts18 und entfalten insofern eine
den Grundsätzen rechtsstaatlichen Handelns ähnliche Kraft. Die Kodifikation als Grund-
sätze wirksamen und effizienten Handelns auf Verfassungsstufe wäre folgerichtig. Zudem
konnte eine Reihe von Parallelitäten zwischen den Anliegen des demokratischen Rechts-
staates und den Bestrebungen des New Public Management ausgemacht werden: Allem
voran zu nennen ist die gesteigerte Transparenz des Staats- und Verwaltungshandelns,
welche zu einer Stärkung der Aufsicht und Oberaufsicht sowie der demokratischen Mit-
wirkung führt und korruptionshemmende Wirkung entfaltet. Hervorzuheben sind aber
auch die klarere Ausscheidung von Kompetenzen und Verantwortungsbereichen, der ver-
stärkte Einbezug Dritter in die zum staatlichen Leistungsangebot führenden Entscheidfin-
dungsprozesse, die zielgerichtete (finale) Aufgabenumschreibung, die Effizienzoptimie-
rung als Grundlage für eine nachhaltige Leistungssicherung sowie die Verbesserung der
Wirksamkeit als zentrale Legitimationsbasis des Staates. Die Effizienzorientierung unter-
stützt zudem das verfahrensrechtliche Beschleunigungsgebot bzw. Rechtsverzögerungs-
gebot. Das Föderalismusprinzip weist bezüglich Dezentralisierung, Aufgabenteilung,
Wettbewerbsorientierung und Bürgernähe wesentliche Parallelen zum New Public Mana-
gement auf. Zudem gewährleistet es Kantonen und Gemeinden ein hohes Mass an Orga-
nisationsautonomie. Die aktivierende Funktion des Legalitätsprinzips unterstützt eine
zielgerichtete Steuerung des Staats- und Verwaltungshandelns.

Zu beachten ist ferner, dass selbst die tragenden Grundwerte das Staats- und Verwal-
tungshandeln nicht als starre und erratische Blöcke determinieren, sondern differenziert
zur Anwendung gelangen19 und einem gewissen Wandel unterworfen, also entwicklungs-
fähig sind.20 Zudem ist bei Spannungsverhältnissen (z.B. zwischen Rechtsstaatlichkeit
und Leistungsstaatlichkeit) nach einer umfassenden Interessenabwägung eine Gewich-
tung erforderlich (z.B. betreffend den Bestimmtheitsgrad einer Norm) und es werden



188 Andreas Lienhard

teilweise Kompensationen als zulässig erachtet.21 Damit sind in bestimmten Bereichen
gewisse Anpassungen dieser Grundwerte an die Grundsätze der wirkungsorientierten
Verwaltungsführung durchaus möglich. Zudem bestehen für eine Umsetzung der wir-
kungsorientierten Verwaltungsführung auch schon deshalb zahlreiche Handlungsspiel-
räume, weil Lehre und Rechtsprechung diese Grundwerte mitunter strenger handhaben,
als dies für die damit verfolgten Zielsetzungen notwendig ist.22

4. Leitlinien für die Umsetzung von NPM

4.1 Kompetenzverteilung und Steuerungsinstrumentarien

Mit dem New Public Management stehen zahlreiche Reformelemente zur Verfügung, um
den sich wandelnden Anforderungen an Staat und Verwaltung zu begegnen. Aus den
Grundwerten des schweizerischen Staatswesens ergeben sich dabei sowohl gewisse
Grenzen als auch verschiedene Impulse. Diese Vorgaben sind bei der Ausgestaltung einer
modifizierten Steuerungsordnung im Spannungsverhältnis zwischen rechtsstaatlicher
Demokratie und wirkungsorientierter Effizienz zu beachten.

Das Staats- und Verwaltungshandeln wird zunehmend von klaren Zielsetzungen be-
stimmt. Davon betroffen sind sowohl das Parlament bzw. das Stimmvolk als auch die Re-
gierung und die Verwaltung in einem zwar zunehmend kooperativen, aber die Verantwor-
tungsbereiche wahrenden Gewaltenteilungsverständnis. Die Staatsleitungsfunktion von
Parlament und Regierung wird dabei gestärkt, wobei letzterer zudem auch die Verant-
wortung für die oberste Verwaltungsführung und Koordination zukommt. Die Steuerung
erfolgt dabei stufengerecht (Parlament unter Vorbehalt der Rechte des Stimmvolks, Re-
gierung, Verwaltung) und kreisförmig (drei sich überlagernde Steuerungskreisläufe), wo-
bei für die Ausgestaltung der Steuerungskompetenzen verschiedene rechtsstaatliche Ele-
mente23 wegleitend sind, wogegen die modellhafte Trennung zwischen politischen, stra-
tegischen und operativen Befugnissen lediglich Orientierungshilfen sein können. Das
Steuerungsinstrumentarium verknüpft die Leistungserstellung mit der Ressourcenplanung
und differenziert nach Dauer (kurz-, mittel-, langfristig), Steuerungsebene (Aufgabenfel-
der, Aufgabenbereich, Produktgruppe/Dienststelle, Produkt) und Bezugsgrösse (Leistun-
gen oder Wirkungen), wobei die verschiedenen Steuerungsinstrumente (insb. Gesetze,
politisches Programm, Legislaturplanung, Aufgaben- und Finanzplanung sowie Jahres-
planung) sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Dem Rechtssatz kommt dabei im de-
mokratischen Rechtsstaat weiterhin eine zentrale (Steuerungs-) Funktion zu, auch wenn
sich das formelle Gesetz auf das im rechtsstaatlichen Sinn Grundlegende und Wichtige
beschränken soll (insb. Umschreibung von allgemeinverbindlichen Wirkungsvorgaben),
Rechtssätze ergänzend zu kausaler und instrumentaler Normierung zunehmend final
(zielorientiert und/oder offen) ausgestaltet werden und Effizienz-, Wirksamkeits- sowie
Praktikabilitätsüberlegungen sowohl bezüglich Rechtsetzungskompetenz als auch bezüg-
lich Regelungsintensität geringere Anforderungen an die Ausgestaltung der Rechts-
grundlagen rechtfertigen können. Auch die Rechtsetzung wird zunehmend als mit Rück-
koppelungselementen versehener Kreislauf verstanden (Gesetzescontrolling). Dabei ge-
winnen sowohl prospektive als auch retrospektive Gesetzesevaluationen an Bedeutung –
im Bewusstsein, dass Wirkungen und Wirkungszusammenhänge nicht durchwegs erfasst
werden können. Der Stellenwert des jährlichen Voranschlags nimmt gegenüber der mit-
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telfristigen Aufgaben- und Finanzplanung tendenziell ab, auch wenn er in der Form des
Globalbudgets24 für die Ressourcenzuteilung jedenfalls in der Zentralverwaltung weiter-
hin im Vordergrund steht. Die Globalbudgetierung erhöht die Bedeutung von Ausgaben-
beschluss- und Aufsichtskompetenzen. Die veränderten Anforderungen an das Rech-
nungswesen erfordern eine koordinierte Modifikation der beiden in Bund und Kantonen
bestehenden Rechnungsmodelle.

4.2 Die Rolle des Parlaments

Das Steuerungsinstrumentarium des Parlaments bedarf der Ergänzung durch teilweise
neuartige Interventionsinstrumente: so insbesondere den Auftrag mit je nach betroffenem
Zuständigkeitsbereich differenzierter Wirkung sowie die Erklärung. Notwendig sind fer-
ner ausreichende, nach Berechtigten, Verpflichteten und Intensität hinreichend differen-
zierte Informationsrechte. Diese sollen es erlauben, die demokratische Verantwortung
bzw. die Aufsichtspflichten hinreichend wahrzunehmen, ohne dabei in delegierte Kom-
petenzen einzugreifen (Grenzen mitschreitender Oberaufsicht). Die Aufsichtsbefugnisse
können sich zwar nach der modellhaften Trennung zwischen Politischem, Strategischem
und Operativem orientieren. Massgeblich sind allerdings rechtsstaatliche Kriterien. Die
Oberaufsicht wird zudem durch ein den zusätzlichen Handlungsspielräumen der nachge-
ordneten Behörden angepasstes und auf die anderen Steuerungsinstrumente abgestimm-
tes, aussagekräftiges Berichtswesen erleichtert. Indikatoren können dabei Anhaltspunkte
für die Zielerreichung bzw. Aufgabenerfüllung sein. Ein politisches Controlling unter-
stützt die Wahrnehmung der Aufsichtspflichten. Wesentlicher Bestandteil der Beaufsich-
tigung sind zudem die verwaltungsunabhängigen Systemkontrollstellen mit insbesondere
um Wirkungs- und Effizienzkriterien erweiterten Prüfungsaufträgen. Der Prüfungsbe-
reich muss sich dabei grundsätzlich auf sämtliche mit der Aufgabenerfüllung betraute
Verwaltungsorganisationsformen erstrecken. Die Systemkontrollstelle kann sowohl nach
einem monistischen als auch nach einem dualistischen Modell (Unterstützung auch der
Aufsichtspflichten der Regierung) ausgestaltet sein. Die veränderten Anforderungen an
die Staatssteuerung und Verwaltungsführung bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die
Strukturen von Parlamenten. Milizparlamente werden die Parlamentsarbeit insbesondere
mit Sachbereichs-, Querschnitts- und kombinierten Aufsichtskommissionen, einer modifi-
zierten ratsinternen Kompetenzverteilung sowie einer Stärkung der Ratsleitung effizien-
ter und wirkungsvoller gestalten und sich dabei vermehrt von professionellen Diensten
unterstützen lassen.

4.3 Ausbau der Volksrechte?

Die Volksrechte bedürfen dagegen aufgrund des New Public Management kaum Modifi-
kationen. Finale Rechtsetzung im Sinne offener Normierung kann zwar das Initiativ- und
Referendumsrecht materiell schwächen, doch ist mit finaler Rechtsetzung im Sinne klare-
rer Normziele und damit verbundener Rückkoppelungsprozesse auch eine Stärkung die-
ser Volksrechte verbunden. Zu gewährleisten ist dabei weiterhin, dass Volksrechte allen-
falls auch rein operativ scheinende Fragen zum Gegenstand haben können, sofern
Grundlegendes und Wichtiges im Sinne der rechtsstaatlichen Demokratie betroffen ist.
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Vor dem Hintergrund der Saldobudgetierung kommt Ausgabenbewilligungskompetenzen
und damit auch Finanzreferenden eine erhöhte Bedeutung zu. Im Zusammenhang mit ei-
nem Rückzug des Staates aus der eigenen Leistungserstellung kann ferner auch ein Refe-
rendum für bedeutende Desinvestitionen die notwendige direktdemokratische Mitwir-
kung sicherstellen. Mit einem engen Gesetzesbegriff verstärkt sich ferner das Bedürfnis,
direktdemokratische Mitwirkungsrechte auch auf andere Erlassformen, Planungen oder
Einzelakte auszudehnen. Die politischen Rechte werden allerdings zunehmend durch an-
dere, unmittelbar kundenorientierte Mitwirkungsarten25 ergänzt. Solche Mitwirkungs-
möglichkeiten können zwar die demokratische Legitimation nicht ersetzen, jedoch die
demokratische Mitsprache stärken und bis zu einem gewissen Grad auch die Funktion
von Wettbewerbssurrogaten wahrnehmen. Erforderlich ist dabei jedenfalls eine klare
Trennung zu den politischen Rechten, was insbesondere mit einer rechtssatzmässigen
Umschreibung der Modalitäten solcher erweiterter Mitwirkungsformen erreicht werden
kann.

4.4 Die Rolle der Regierung

Die Regierung an der Schnittstelle zwischen Politik und Betrieb und in der Funktion als
Organ der Staatsleitung sowie der obersten Verwaltungsführung ist bei einer Umsetzung
des New Public Management den grössten Herausforderungen ausgesetzt. Die Steue-
rungsinstrumente des Parlaments werden im Sinne des kooperativen Gewaltenteilungs-
verständnisses zunehmend als Kommunikationsgefässe verstanden und unter Beachtung
einer ausgewogenen Machtverteilung bei hinreichender Berücksichtigung der Planungs-
verantwortung der Regierung ausgestaltet. Insofern kommt ihr grundsätzlich auch die
Kompetenz zur Produkt- und Produktgruppendefinition zu, sofern diese Grössen nicht
gesetzlich umschrieben sind. Dabei ist insbesondere den unterschiedlichen Kundenbe-
griffsverständnissen26 Rechnung zu tragen. Rechtsverordnungen setzen die rechtssatzmä-
ssigen Wirkungsvorgaben des Parlaments in allgemeinverbindliche Leistungsvorgaben
um. In Leistungsaufträgen bzw. Leistungsvereinbarungen mit globalen Ressourcenvor-
gaben konkretisieren die Regierung bzw. die Departemente/Direktionen die rechtssatz-
mässigen Vorgaben sowie die Gesamtplanung verwaltungsbehördenverbindlich, wobei
auch Input-orientierte Vorgaben sowie Rahmenbedingungen mit rechtsstaatlichem Bezug
Gegenstand von Leistungsaufträgen bzw. Leistungsvereinbarungen sein können. Für be-
stimmte Typen von Verwaltungseinheiten27 sind dabei teilweise Differenzierungen gebo-
ten. In der Zentralverwaltung kommt ihnen der Charakter partnerschaftlich umschriebe-
ner Weisungen zu, wogegen in der dezentralen Verwaltung öffentlichrechtliche Verträge
im Vordergrund stehen. Für die Verwaltungsführung weiterhin notwendig sind aber auch
(insb. departements-/direktionsübergreifende) Verwaltungsverordnungen sowie be-
stimmte Weisungsrechte. Das Berichtswesen ist entsprechend den erweiterten Handlungs-
freiräumen der Verwaltung detaillierter ausgestaltet. Insbesondere eine Kosten-, Erlös-,
Leistungs- und Wirkungsrechnung sowie andere Controlling-Instrumente, Leistungsver-
gleiche, Befragungen und Evaluationen unterstützen die Regierung in der Wahrnehmung
ihrer Aufsichtspflichten. In struktureller Hinsicht stehen für die Regierung eine Optimie-
rung sowohl der Staatsleitungs- als auch der Verwaltungsführungsfunktion zweistufige
Regierungsmodelle oder eine Stärkung des Regierungspräsidiums28 sowie leistungsstarke
Stabsorgane (insb. zentrale Steuerungsdienste) im Vordergrund. Auch wenn der Regie-
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rung bezüglich der Strukturierung der Verwaltung grössere Handlungsfreiheiten zukom-
men sollen, bedürfen die Grundzüge der Verwaltungsorganisation einer formellgesetzli-
chen Grundlage. Dabei ist aufgrund der Dezentralisierungstendenzen insbesondere auf
eine hinreichende Koordination und Kohärenz der Aufgabenerfüllung zu achten.

4.5 Zentralverwaltung – Dezentralisierung – Auslagerungen

Mit dem Wandel zum Staatsverständnis des Gewährleistungsstaates gewinnt die Aufga-
benerfüllung durch mit weitergehender Autonomie ausgestattete Organisationsformen der
dezentralen Verwaltung sowie durch Dritte (Private) an Bedeutung (Contracting Out).
Die Fülle grundsätzlich möglicher öffentlichrechtlicher Organisationsformen ruft dabei
allerdings zumindest nach einer gewissen Typisierung. Für die Ausgestaltung im Einzel-
nen ist zudem aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Modalitäten wesent-
lich, dass zwischen Aufgabenumschreibung, Übertragung und allfälliger Errichtung be-
sonderer Organisationsformen unterschieden wird. Ausgliederungen und Auslagerungen
sind lediglich unter Beachtung besonderer rechtsstaatlicher Rahmenbedingungen zuläs-
sig, auch wenn das Legalitätsprinzip nicht in jedem Fall eine formellgesetzliche Grundla-
ge verlangt. Gewisse Kernbereiche staatlicher Aufgabenerfüllung sind Ausgliederungen
oder Auslagerungen kaum zugänglich, doch wird zunehmend selbst in diesen Bereichen
nach Formen des Einbezugs Dritter gesucht. Bei der Schaffung der spezialrechtlichen
Grundlagen muss den jeweiligen Anforderungen an die weiter bestehende staatliche Ver-
antwortung bezüglich Aufgabenerfüllung (insb. Service public), Kompetenzen, Rechts-
verhältnis mit Leistungsadressaten (insb. Abgaben und Regulierung von Entgelten) und
Aufsicht sowie – bei der Errichtung von Leistungseinheiten der dezentralen Verwal-
tungsorganisation – insbesondere bezüglich Rechtsform, Unternehmensziele, Führungs-
strukturen, Kapital, Finanzhaushalt, Gewinnverwendung, Personal (insb. Gehaltsstruktur)
und Rechenschaftspflichten hinreichend Rechnung getragen werden. Wesentlich ist zu-
dem, dass verschiedene rechtsstaatliche Garantien grundsätzlich nicht an der Organisati-
onsform, sondern an der Aufgabenerfüllung anknüpfen (insb. Grundrechtsbindung, Staats-
haftung, Rechtsschutz). In Leistungsaufträgen werden die Ziele und Rahmenbedingungen
für die Aufgabenerfüllung weiter konkretisiert. Dabei wird den besonderen Autonomiebe-
dürfnissen hinreichend Rechnung getragen (insb. tendenziell geringerer Detaillierungs-
grad, längerer Vereinbarungszeitraum). In der Bedarfsverwaltung (Outsourcing) ist im-
merhin für bestimmte Bereiche (z.B. beim Einbezug Dritter in die Bearbeitung von Per-
sonendaten) eine Rechtsgrundlage zu fordern.

4.6 NPM im föderalistischen Stufenbau der Aufgabenerfüllung

Das New Public Management lässt sich grundsätzlich auch auf die vertikale Dezent-
ralisierung (Bezirksverwaltungen, Regionen) übertragen und findet mit den Reformen der
Finanzausgleichssysteme und damit verbundener Modifikationen der Aufgabenumschrei-
bung und des Steuerungsinstrumentariums bedeutende Parallelen. Wirkungs- und effizi-
enzorientiertes Staats- und Verwaltungshandeln wird zudem vermehrt die Kooperation
mit anderen Gemeinwesen auch unterschiedlicher föderalistischer Ebenen erfordern, ins-
besondere bei komplexen, finanzintensiven oder grenzüberschreitenden Aufgaben. Bei
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solchen Kooperationen ist allerdings insbesondere der bestehenden Kompetenzordnung
sowie der demokratischen Mitwirkung hinreichende Beachtung zu schenken.

4.7 Spezifische Anforderungen in bestimmten Bereichen

Das zunächst hauptsächlich in Verwaltungsbereichen der sog. Leistungsverwaltung mit
klarem Kundenkreis und ohne formalisierte Handlungsformen ausgetestete Modell der
wirkungsorientierten Steuerung lässt sich grundsätzlich auch auf andere Bereiche des
Verwaltungshandelns übertragen, auch wenn bei hoheitlichem Handeln namentlich be-
sondere Anforderungen an die Rechtsetzung (Grenzen bezüglich finalen im Sinne offenen
Rechts) sowie an die Aufsicht zu beachten sind. Einer mit dem New Public Management
verbundenen tendenziellen Ausweitung kommerzieller Tätigkeiten sind verschiedene
rechtsstaatliche Schranken gesetzt. Auch privatwirtschaftliches Handeln ist grundsätzlich
an das öffentliche Recht gebunden, wobei spezialrechtliche Ausnahmen zulässig sein
können. Für kommerzielles Handeln ist eine hinreichende Rechtsgrundlage erforderlich,
auch wenn bei Nebentätigkeiten und Randnutzungen des Verwaltungsvermögens das Le-
galitätsprinzip weniger streng gehandhabt werden kann. In den Leistungsaufträgen bzw.
Leistungsvereinbarungen sowie Verwaltungsverordnungen können die rechtsstaatlichen
Rahmenbedingungen behördenverbindlich verdeutlicht werden. Zudem bedarf es dazu
eines hinreichenden, nicht rein fiskalischen öffentlichen Interesses. Die Tätigkeit muss
verhältnismässig sein und darf nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Weil allerdings
staatliches Wirtschaftshandeln durchwegs gewissen rechtlichen (rechtsstaatliche Rah-
menbedingungen, Gemeinwohlorientierung) oder faktischen Besonderheiten (Monopol-
renten) unterworfen ist, kann die Wettbewerbsneutralität kaum vollumfänglich sicherge-
stellt werden.

Mit der Globalbudgetierung verbundenen Anreizen zu einer vermehrten Überwälzung
der Kosten auf die Leistungsempfangenden setzt das Legalitätsprinzip im Abgaberecht
Schranken, auch wenn in weiten Teilen das Äquivalenzprinzip sowie das Kostende-
ckungsprinzip eine Herabsetzung der Anforderungen an die dafür grundsätzlich notwen-
dige Rechtsgrundlage ebenso zulassen, wie bei einer freiwilligen und kommerziellen Be-
nützung einer öffentlichen Einrichtung, welche nach marktwirtschaftlichen Prinzipien re-
guliert ist. Einer Rechtsgrundlage bedarf es zudem auch für die Erhebung privatrechtli-
cher Entgelte (Dispens von der Anwendung öffentlichrechtlicher Handlungsformen). Ei-
ner auch rechtsstaatlichen Anforderungen genügenden Preisgestaltung kann dabei insbe-
sondere mit genehmigungsbedürftigen Tarifen begegnet werden. Namentlich aufgrund
möglicher Interessenkollisionen ist ferner auch für geldwerte Leistungen in der Form des
Sponsorings eine hinreichende Regulierung zu fordern.

Bei einer breiteren Einführung des New Public Management kommt ferner dem Recht
des öffentlichen Beschaffungswesens herausragende Bedeutung zu. Dabei ist zu erwägen,
ob diese Vorschriften über die Bedarfsverwaltung (Outsourcing) hinaus nicht auch für
bedeutende Ausgliederungen und Auslagerungen (Contracting Out) sowie allenfalls auch
für grosse Beteiligungen und Desinvestitionen sinngemäss Anwendung finden bzw. ent-
sprechende Spezialregelungen geschaffen werden sollten.

Mit tendenziell zunehmendem Einbezug Dritter in die Aufgabenerfüllung kommt ei-
nem auch diesen Bereich abdeckenden Staatshaftungsrecht besondere Bedeutung zu.
Immerhin könnte im Zusammenhang mit konsensualen Handlungsformen auch eine öf-
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fentlichrechtliche Verschuldenshaftung genügen. Bei privatrechtlichem Handeln29 ge-
langt konsequenterweise privates Haftungsrecht zur Anwendung.

Das New Public Management hat auch erhebliche Auswirkungen auf das Personal-
recht. Aufgrund heute bestehender zahlreicher besonderer Schutzmechanismen kann in
weiten Teilen auf das Amtsdauerprinzip verzichtet und insofern bis zu einem gewissen
Grad den gestiegenen Flexibilitätsbedürfnissen Rechnung getragen werden. Allerdings ist
grundsätzlich weiterhin von öffentlichrechtlichen Dienstverhältnissen auszugehen, wobei
die Vertragsform zweckmässig ist. Das Obligationenrecht kann dabei subsidiär als öf-
fentliches Recht zur Anwendung gelangen. In Zielvereinbarungen als partnerschaftlich
formulierte Dienstanweisungen werden die Modalitäten des Arbeitsverhältnisses für ei-
nen engeren Zeitraum definiert. Insbesondere für Organisationsformen der dezentralen
Verwaltung kann es notwendig sein, spezialrechtliche Vorschriften über das Personalwe-
sen zu erlassen. Soweit dabei auch Gesamtarbeitsverträge vorgesehen werden sollen, ist
insbesondere zu beachten, dass diese einer formellgesetzlichen Grundlage bedürfen und
sie trotz normativer Kraft keine Rechtssätze sind und insofern Rechtsverordnungen nicht
ersetzen können. Auch wenn die Anforderungen an die Rechtsgrundlage stark herabge-
setzt werden können, sind doch die Grundzüge der Gehaltsordnung (insb. Grundbesol-
dung, Leistungsanteil, Prämien und andere Anreizsysteme) in einem Gesetz im formellen
Sinn zu regeln. In Leistungsaufträgen bzw. Leistungsvereinbarungen kann eine behör-
denverbindliche Konkretisierung des Gehaltswesens erfolgen. Besondere Beachtung ist
ferner der Gleichbehandlung der Mitarbeitenden zu schenken, wobei insb. auch Qualifi-
kations- und Leistungsunterschiede sowie die Arbeitsmarktsituation berücksichtigt wer-
den können oder sogar müssen. Bonusabhängige Anreizsysteme sind bei kollektiver Aus-
gestaltung und bei betrieblichem Verwendungszweck grundsätzlich zulässig, im Rahmen
individueller Formen mit Gehaltscharakter dagegen rechtsstaatlich problematisch.

4.8 Handlungsformen und Rechtsschutz

Mit dem im Rahmen der rechtsstaatlichen Vorgaben tendenziellen Wandel von hoheitli-
chen zu konsensualen Handlungsformen der Verwaltung gewinnt die Forderung nach ei-
nem öffentlichrechtlichen allgemeinen Vertragsrecht sowie einem entsprechend ange-
passten Verfahrensrecht an Bedeutung. Bezüglich Verfahren und Rechtsschutz ist im
Weiteren wesentlich, dass diese auch im Zusammenhang mit Ausgliederungen und Aus-
lagerungen hinreichend gewährleistet sind. Bei einer sorgfältigen Abwägung zwischen
Rechtsstaatlichkeit und Prozessökonomie können dabei die Wirksamkeits- und Effizienz-
ziele des New Public Management teilweise auch für Verfahrensoptimierungen fruchtbar
gemacht werden (insb. etwa mediative Elemente, Prozessmanagement, Verfahrensumfeld,
teilweise geringere Anforderungen an Entscheide erster Justizbehörden). Mit dem An-
spruch auf rechtlichen Zugang zur Justiz dagegen kaum zu vereinbaren sind mit höheren
Gebühren erkaufte Verfahrensbeschleunigungen.

4.9 NPM in der Justiz?

In Bezug auf die Frage der Umsetzbarkeit des New Public Management in der Justiz-
organisation ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine Stärkung der Wirksamkeit und
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Effizienz der Justiz insbesondere in Anbetracht ihrer bedeutenden Funktionen in der
Kontrolle der Verwaltungstätigkeit sowie der tendenziell zunehmenden Geschäftslast und
angesichts der vor dem Hintergrund finaler im Sinne offener Normierung wachsenden
Komplexität auch rechtsstaatliche Bedeutung hat. Gesetzmässigkeit, Rechtsgleichheit, all-
gemeine Verfahrensgarantien sowie die richterliche Unabhängigkeit setzen allerdings ei-
ner Einführung der wirkungsorientierten Steuerung in der Justiz deutliche Grenzen. So ist
finales, im Sinne offenen Rechts aufgrund des in weiten Teilen gebotenen hohen Be-
stimmtheitsgrades im Justizorganisations- und Verfahrensrecht nur beschränkt zulässig
und können Sollwerte in Leistungsvereinbarungen mit Ausnahme der Justizverwaltung
nur den Charakter durchschnittlicher, die Rechtsprechung nicht bindender Planungs-
werte haben. Zudem sind häufig genannte Leistungsindikatoren wie Rechtsmittelhäufig-
keit, Urteilsbeständigkeit oder Verfahrensdauer sorgfältig auf ihre Aussagekraft zu über-
prüfen, auch wenn sie zusammen mit anderen Angaben und in ihrer Gesamtheit über län-
gere Dauer doch wesentliche Anhaltspunkte für die Funktionsfähigkeit der Justiz geben
können. Aus rechtsstaatlicher Sicht zu keinen besonderen Bedenken Anlass gibt dagegen
die Globalbudgetierung,30 kann diese doch die Unabhängigkeit der Justiz sogar stärken.
Eine Umsetzung von Elementen des New Public Management in den Gerichten bedingt
allenfalls einer Verlagerung des Justizmanagement von der Zentralverwaltung (Justizde-
partemente/Justizdirektionen) in die obersten Gerichte (Court Management).

4.10Kodifikation von NPM

Eine Umsetzung des New Public Management bedarf einer hinreichenden Kodifikation,
die gegebenenfalls auch die Verfassungsebene erfasst und dennoch hinreichende Offen-
heit für weitere Entwicklungsprozesse gewährleistet. Die erforderliche Koordination von
mit der wirkungsorientierten Steuerung verbundenen Verwaltungs-, Regierungs- und Par-
lamentsreformen soll dabei auch im entsprechenden Rechtsetzungsprozess ihre Entspre-
chung finden. Die Sachgesetzgebung kann im Zusammenhang mit ordentlichen Gesetzes-
revisionen an die Grundsätze der wirkungsorientierten Rechtsetzung angepasst werden.

5. Folgerungen

Das New Public Management ist nicht bloss eine Verwaltungsreform, sondern hat mass-
gebliche Auswirkungen auf die politische Ebene. NPM ist mithin auch eine Staatslei-
tungsreform. Wirkungsorientiertes Verwaltungsmanagement ist damit bloss – aber im-
merhin – ein Baustein zur besseren Aufgabenerfüllung. NPM fragt nicht nur nach der op-
timalen Organisation und Steuerung der Aufgabenerfüllung, sondern auch nach dem
Rollenverständnis des Staates. Es ist der Gewährleistungsstaat, der inskünftig noch stär-
ker mit öffentlichen und privaten Trägerschaften vernetzt den Service public sicherstellt.

Die anfänglich vernommenen, teilweise fundamentalen staatsrechtlichen und staats-
politischen Bedenken gegenüber dem New Public Management konnten mittlerweile
grösstenteils widerlegt werden. Dies ist allerdings insbesondere auch auf die bereits er-
folgten Anpassungen des ursprünglichen Reformmodells zurückzuführen. Dennoch ver-
bleiben bedeutende Spannungsfelder zwischen NPM und staatstragenden Grundwerten,
denen es bei einer weiteren Umsetzung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung
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hinreichende Beachtung zu schenken gilt. Besonders sensible Bereiche sind die demo-
kratischen Entscheidverfahren, die Steuerung ausserhalb der Rechtsetzung, die Kompe-
tenzverteilung zwischen Parlament und Regierung, die Kontrollmechanismen, die Kohä-
renz der Verwaltungsführung und die staatliche Wirtschaftstätigkeit. Weil das New Pu-
blic Management insgesamt eine Stärkung des Staates zur Folge hat, müssen die staatsbe-
grenzenden Elemente, wie sie sich insbesondere aus den Grundsätzen rechtsstaatlichen
Handelns und den Grundrechten ergeben, einen starken Gegenpol bilden.

Auf der anderen Seite müssen andere teilweise als negativ monierte Begleiterschei-
nungen des New Public Management in Kauf genommen werden, wenn die staatliche
Aufgabenerfüllung nachhaltig gesichert werden soll. Dazu zählen eine gewisse Ökono-
misierung und ein intensivierter Wettbewerb innerhalb und zwischen Verwaltungen, die
Ausnützung verfassungsrechtlicher Spielräume insbesondere bei der Anwendung des Le-
galitätsprinzips sowie die Verlagerung vom Leistungs- zum Gewährleistungsstaat. Pri-
vatwirtschaftliche Mechanismen können zwar nicht unbesehen auf den Staat übertragen
werden. In für den öffentlichen Sektor angepasster Form und differenziert eingesetzt kön-
nen sie aber dazu beitragen, die öffentlichen Aufgaben besser zu erfüllen.

Moderne (auch wirkungs- und effizienzorientierte) Verwaltungsführungsformen las-
sen sich ebenso verfassungsrechtlich legitimieren wie traditionelle (primär rechtsstaatlich
und demokratisch orientierte). Effizienz und Wirksamkeit staatlichen Handelns sind nicht
zwingend als Widersprüche zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu verstehen, sondern
ergänzen diese Grundprinzipien im Sinne der Good Governance um eine weitere Dimen-
sion. Teilweise kann das New Public Management rechtsstaatliche Anliegen sogar ver-
stärken: Zu denken ist an die Transparenz, die Aufsicht und Oberaufsicht, die Verant-
wortlichkeit, die demokratische Mitwirkung oder die Dezentralisierung im föderalisti-
schen System.

Die Umsetzung des New Public Management erfordert nicht nur grundlegende Modifi-
kationen in der Verwaltungsorganisation und -führung, sondern auch auf Stufe Regierung
und Parlament. Gelingt es, die Strukturen, Instrumente und Prozesse in ein neues Gleich-
gewicht zu bringen, können alle Beteiligten ihre Funktionen besser wahrnehmen. Auch die
Justiz kann sich in Bezug auf die Administration dem New Public Management nicht ver-
schliessen, wenn die Qualität der Rechtsprechung nachhaltig gesichert werden soll.

Steuerung der Aufgabenerfüllung und Verwaltungsführung sind auf allen Stufen und
bezüglich sämtlicher Instrumente durch klare Zielsetzungen gekennzeichnet, wobei Leis-
tungen und Ressourcen konsequent verknüpft werden. Die Parlamente konzentrieren sich
auf das Grundlegende und Wichtige. Ungeachtet der Form (Gesetz, Planung, Einzelakt)
wird in diesen Bereichen die direktdemokratische Mitbestimmung gesichert. Erweiterte
Mitwirkungsmöglichkeiten (insb. Kundenbefragungen) tragen zur Stärkung der Demo-
kratie bei. Dem Gesetz kommt im demokratischen Rechtsstaat nach wie vor zentrale Be-
deutung zu. Auf unzulässige Verlagerungen in Planungsinstrumente und Leistungsaufträ-
ge wird besonders zu achten sein. Die Rechtsetzung bedarf damit aber der Pflege (insb.
finale Gesetzgebung, gesetzliche Leistungsaufträge, Gesetzesevaluationen). Zunehmend
wichtiger werden aber dennoch auch Planungen, insbesondere wenn von einem engen
Gesetzesbegriff ausgegangen wird. Dabei wird der mittelfristigen Steuerung (in der Form
von integrierten Aufgaben- und Finanzplanungen) noch ein höherer Stellenwert beizu-
messen sein, als dies bisher der Fall war (Überbewertung der Steuerungskraft des Voran-
schlags). Planungsverantwortung und Verwaltungsführung fallen in den Zuständigkeits-
bereich der Regierung.
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Die modellhafte Trennung zwischen politischen, strategischen und operativen Kom-
petenzen sowie der Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung sind zwar wertvolle
Leitlinien. Sie lassen sich im demokratischen Rechtsstaat allerdings nicht durchwegs um-
setzen. Die mit dem New Public Management verbundenen grösseren Handlungsfreihei-
ten bei der Aufgabenerfüllung bedingen intensivere Aufsichtsmechanismen. Die Parla-
mente müssen über gezielte Informations- und Interventionsrechte verfügen, um nötigen-
falls korrigierend einwirken zu können. Die neuen Führungsinstrumente (insb. Leis-
tungsauftrag, Kosten-/Leistungsrechnungen, Balanced Scorecard) ermöglichen der Regie-
rung, ihre Verwaltungsführungsfunktion besser wahrzunehmen. Die Verwaltung nutzt im
Rahmen der rechtsstaatlichen Vorgaben die Möglichkeiten der effizienten und wirksamen
Aufgabenerfüllung und wirkt negativen (alten und neuen) Bürokratisierungstendenzen
entgegen. Intrinsische und auch extrinsische Anreizsysteme sorgen für eine hohe Motiva-
tion des weitgehend nicht mehr auf Amtsdauer eingesetzten Personals. Auch die wirt-
schaftlich agierende Verwaltung ist aber an die Grundwerte des demokratischen Rechts-
staates gebunden. Mit der vermehrten Verwendung von Verwaltungsverträgen verstärkt
sich der Bedarf nach einem öffentlichen Vertragsrecht und einem verbesserten Rechts-
schutz. Transparenzsteigerungen, Kundenbefragungen, Evaluationen sowie das Bench-
marking haben im öffentlichen Sektor die Funktion von Wettbewerbssurrogaten und sind
deshalb von ausserordentlicher Bedeutung.

Das New Public Management ist mit Reformen in struktureller Hinsicht verbunden:
insbesondere horizontale und vertikale Dezentralisierung der Verwaltung sowie Einbezug
ausserhalb der Verwaltung stehender Verwaltungsträger, organisatorische Massnahmen
auf Regierungsebene zur Stärkung sowohl der Verwaltungsführungs- als auch der Staats-
leitungsfunktion sowie modifizierte Kommissionsorganisation und professionelle Unter-
stützung auf Stufe Parlament.

Die neue Staats- und Verwaltungsführung bedarf einer sorgfältigen Anpassung der
organisationsrechtlichen Grundlagen – allenfalls unter Einbezug der Verfassungsebene.
Ein koordiniertes, die verschiedenen Reformbestandteile (Verwaltungsreform, Regie-
rungsreform, Parlamentsreform) verbindendes Vorgehen ist dabei ebenso zentraler Er-
folgsfaktor, wie die Offenheit für weitere Entwicklungen.

Anmerkungen

1 Der Beitrag beinhaltet die Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Habilitationsschrift: Andreas Lien-
hard, Staats- und verwaltungsrechtliche Grundlagen für das New Public Management in der Schweiz,
Analyse – Anforderungen – Impulse, Stämpfli Verlag, Bern 2005 (ISBN 3-7272-9007-2).

2 Immerhin sind auch nach der schweizerischen Ausgestaltung des New Public Management insbesondere fol-
gende Reformelemente als zentral zu bezeichnen: Ergebnisorientierung (Leistungs-/Wirkungsorientierung,
Outputsteuerung, Controlling, Kontrolle), Finalprogrammierung und Kontraktmanagement mit globalen Res-
sourcenvorgaben, Produkteorientierung, Dezentralisierung (Holding/Konzern), Führungsorientierung, Tren-
nung von Politik und Management, Flexibilisierung, Kunden- und Bürgerorientierung, Mitarbeiterorientie-
rung (Anreizsysteme), Kostenorientierung sowie Verknüpfung von Leistung und Ressourcen.
Damit sollen letztlich folgende Reformziele erreicht werden: Erhöhung der Kunden- und Bürgerzufrie-
denheit, Effizienz- und Effektivitätssteigerung, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit, Verbesserung der
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit und Transparenzgewinn.

3 So insbesondere bezüglich Kompetenzverteilung (Parlament, Regierung und Verwaltung), Steuerungs-
und Führungsinstrumentarium, Aufsicht und Oberaufsicht, demokratische Mitwirkung, Parlamentsorgani-
sation, Organisation der Regierung, dezentrale Verwaltungsorganisation, Einbezug von Privaten, Einfüh-
rung von Marktmechanismen, zwischenstaatliche Ausgestaltung, Umsetzung in der Justizverwaltung.
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4 Aufgaben- und Finanzplanungen, Globalbudgets, Leistungsaufträge/Leistungsvereinbarungen.
5 Als Folge der Kosten- und Effizienzorientierung.
6 Etwa durch eine Reduktion auf ein reines Globalbudget ohne kompensatorische Massnahmen wie Anga-

ben zur Leistungserstellung.
7 Parlaments- und teilweise auch Exekutivmitglieder im Nebenamt.
8 Etwa Datenschutz im Zusammenhang mit Dezentralisierungen.
9 Detaillierungsgrad von Leistungsvereinbarungen.
10 Insb. Anforderungen an staatliche Wirtschaftstätigkeit, Grenzen von Auslagerungen.
11 Insb. übermässige Wirkungs- und Effizienzorientierung.
12 Auch im verwaltungsinternen Verhältnis.
13 Enger Gesetzesbegriff, Anforderungen an die sog. Bedarfsverwaltung.
14 Anforderungen an den Einbezug von Dritten in die Aufgabenerfüllung sowie Anwendung auf gleichartige

Behörden mit unterschiedlicher Zuständigkeit.
15 Intensivierung der Aufsicht bzw. Oberaufsicht, Verknüpfung von Ressourcen- und Leistungsoptik, Er-

weiterung der Prüfungskriterien auf Wirksamkeit und Effizienz.
16 Betreffend öffentliche Unternehmen.
17 Geltungskraft im verwaltungsinternen Verhältnis.
18 Beispielsweise Pflicht zu einer leistungsfähigen, wirkungsvollen und effizienten Verwaltungsorganisation

oder Finanzhaushaltsführung.
19 Beispielsweise strengere Handhabung des Legalitätsprinzips in der Hoheitsverwaltung, geringere Anfor-

derungen an die Rechtsgrundlage bei freiwilliger Begründung von Rechtsverhältnissen in der Form von
Verträgen, weniger intensive Aufsicht bzw. Oberaufsicht bei ausgelagerten Verwaltungseinheiten.

20 Beispielsweise Berücksichtigung von Effizienz und Praktikabilität bei der Verteilung der Rechtsetzungs-
befugnisse zwischen Parlament und Regierung, Wandel hin zu einem kooperativen Gewaltenteilungsver-
ständnis, steter Wandel der öffentlichen Interessen, Entwicklung einer Lehre der Grundrechtsbindung de-
zentraler Organisationsformen.

21 Wie Verbesserung des Rechtsschutzes bei geringeren Anforderungen an das Verwaltungshandeln.
22 Beispielsweise bezüglich des Erfordernisses einer formellgesetzlichen Grundlage für die Errichtung von

dezentralen Organisationsformen, der näheren Ausgestaltung der Budgethoheit oder in Bezug auf die
Subdelegation von Rechtsetzungsbefugnissen.

23 Insbesondere ausgewogene Machtverteilung, hohe demokratische Legitimation für Grundlegendes und
Wichtiges, Budgethoheit, Aufsichtsverantwortung.

24 Einschliesslich nicht der parlamentarischen Beschlussfassung unterliegenden Angaben zur Leistungser-
stellung sowie mit bestimmten teilweise Input-orientierten Vorgaben ergänzte Produktgruppen- oder al-
lenfalls Dienststellenbudgets.

25 Etwa Kundenbefragungen oder Kundenräte.
26 Insbesondere unmittelbare Leistungsadressaten, mittelbar Betroffene, Allgemeinheit.
27 Beispielsweise Stabsstellen, Querschnittsämter, Subventionsämter, Verwaltungseinheiten mit fachlicher

Unabhängigkeit.
28 Wobei insbesondere das Kollegial- und das Milizprinzip eine sorgfältige Interessenabwägung erfordern.
29 Privatwirtschaftliches Handeln kann grundsätzlich auch in öffentlichrechtlicher Form erfolgen.
30 In der hier vertretenen Konzeption ohne Beschlussfassung über die Leistungsseite des Voranschlags.
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